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Es ist auch Aufgabe kirchlicher 
Rechnungsprüfungseinrichtungen, 
zu Entwürfen haushaltsrechtlicher 
Vorschriften Stellung zu nehmen. 
Die Weiterentwicklung der kirch-
lichen Rechnungslegung soll sich 
dabei an den nachfolgend skiz-
zierten Basisannahmen, Primär- 
und Sekundärgrundsätzen sowie 
Nebenbedingungen orientieren. 
Hierdurch soll eine Harmonisie-
rung der Rechnungslegung er-
reicht werden.

Der nachfolgende Beitrag dient als 
Diskussionsgrundlage zur Wei-
terentwicklung der kirchlichen 
Rechnungslegung in den evange-
lischen Kirchen in Deutschland. 
Er stellt den aktuellen Stand der 
Fachdiskussion in der kirpag 
dar. Ausgangspunkt war u.a. das 
Grundkonzept für ein kirchliches 
Haushalts- und Rechnungswesen 
auf Basis der kirchlichen Doppik 
der EKD sowie die Verlautba-

glieder in ihrer Doppelfunktion 
als Leistungsempfänger und Res-
sourcenbereitsteller (Kirchensteu-
erzahler) sowie die Mitglieder der 
Leitungsgremien (Kirchenvorstän-
de, Kirchenkreistage, Kirchen-
kreissynode, Landessynode etc.) in 
ihrer Funktion der legislativen und 
finanziellen Steuerung.

Die kirchliche Rechnungslegung 
soll insbesondere den Leistungs-
empfängern und Ressourcenbe-
reitstellern, die nicht die Mög-
lichkeit besitzen, von kirchlichen 
Einheiten solche Informationen 
einzuholen, die sie für Entschei-
dungszwecke und zum Nachvoll-
ziehen der Rechenschaftslegung 
benötigen, die Befriedigung ihrer 
Informationsbedürfnisse ermögli-
chen.

Soweit die staatliche Verwaltung 
als signifikanter Ressourcenbe-
reitsteller für die kirchliche Ver-

rungen anderer nationaler und in-
ternationaler Standardsetter.

Kirchliche Rechnungslegung ist 
die Information über Lage und Ent-
wicklung der kirchlichen Körper-
schaften und deren Einrichtungen 
sowie die Rechenschaft über die 
Verwendung von finanziellen Mit-
teln

Voranstellen eines Zieles

Zweck der kirchlichen Rechnungs-
legung ist, die dauerhafte Funktion 
der kirchlichen Körperschaften mit 
ihren Einheiten zu unterstützen, 
insbesondere mit Hilfe von Steuern 
und Abgaben, den kirchlichen Auf-
trag zu erfüllen und dabei Leistun-
gen für die Kirchenmitglieder zu 
erbringen.

Vor diesem Hintergrund sind pri-
märe Adressaten der kirchlichen 
Rechnungslegung Kirchenmit-

Ein Beitrag von Christian M. Beck und Sebastian H. Geisler

Harmonisierung der Rechnungslegung in den evangelischen Kirchen in Deutschland
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Oberkirchenrat Christian M. Beck ist 
Certified Internal Auditor (CIA) und  
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes 
der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau

Kirchenrechtsdirektor Gerd Eisenhuth lei-
tet das Rechnungsprüfungsamt der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. 
SeineTätigkeitsfelder sind dabei die prakti-
sche Umsetzung und fortlaufende Weiter-
entwicklung öffentlicher Finanzkontrolle 
im kirchlichen Bereich sowie die Beratung 
in Fragen kirchlicher Rechnungslegung.

Sebastian Heinz Geisler ist Oberkir-
chenrat und Leiter des Rechnungs-
prüfungsamtes der Ev.-luth. Landes-
kirche Hannovers. Als Volljurist und 
Wirtschaftswissenschaftler widmet  
er sich der Weiterentwicklung der  
öffentlichen Finanzkontrolle in den 
Kirchen.
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waltung auftritt, kann auch diese 
als primärer Adressat der kirch-
lichen Rechnungslegung gesehen 
werden. Sekundäre Adressaten 
der kirchlichen Rechnungslegung 
sind die interessierte Öffentlich-
keit und die Organe der Kirchen-
verwaltung, die im Übrigen selbst 
die Möglichkeit besitzen, von den 
kirchlichen Einheiten Informatio-
nen über die Rechenschaftslegung 
einzuholen.

Verständlichkeit

Es ist für die Qualität der im Ab-
schluss enthaltenen Informati-
onen wesentlich, dass diese für 
die Adressaten leicht verständlich 
sind. Primäradressaten, ehren-
amtlich engagierte Mitarbeitende 
in der Kirche, verfügen häufig 
nicht aus ihrer beruflichen Tätig-
keit über umfassende Kenntnisse 
zur Rechnungslegung. Es wird auf 
Seiten der Adressaten vorausge-
setzt, dass diese eine Bereitschaft 
besitzen, sich mit den Rechnungs-
legungsvorschriften vertraut zu 
machen.

Andererseits ist von der kirch-
lichen Rechnungslegung zu 
erwarten, dass diese auch für 
einen nur wenig spezialvorgebil-
deten Adressatenkreis leicht ver-
ständlich ist. Kirchenspezifische  
Regelungen dürfen nicht dazu  
führen, dass die Verständlichkeit 
der Rechnungslegung über die 
kirchlichen Finanzen darunter  
leidet.

Relevanz

Informationen gelten dann als re-
levant, wenn sie die wirtschaftli-
chen Entscheidungen der in den 
synodalen bzw. Kirchenvorstands-
gremien engagierten Kirchenge-
meindeglieder beeinflussen, in-
dem sie ihnen bei der Beurteilung 
vergangener, derzeitiger oder zu-
künftiger Ereignisse helfen oder 
ihre Beurteilungen aus der Ver-

gangenheit bestätigen oder kor-
rigieren, insbesondere inwieweit 
es der Kirche gelungen ist, ihren 
kirchlichen Auftrag zu erfüllen.

Informationen gelten im Weite-
ren als relevant, sofern sie den 
anderen Primäradressaten dazu 
dienen, über ihr finanzielles so-
wie persönliches Engagement in 
der Kirche ein besseres Urteil zu 
fällen. Informationen zu komple-
xen Themen, die auf Grund ihrer 
Relevanz für wirtschaftliche Ent-
scheidungen der Adressaten im 
Abschluss enthalten sein müssen, 
dürfen nicht weggelassen werden, 
nur weil sie zu komplex sind. Sie 
sind gegebenenfalls im Anhang 
separat zu erläutern.

Verlässlichkeit

Die Verlässlichkeit ist eine we-
sentliche Voraussetzung für die 
Zielerreichung der Rechnungsle-
gung. Wenn die Jahresabschluss-
adressaten nicht davon ausgehen 
können, dass die abgebildeten 
Daten verlässlich sind, besitzen 
diese für ihre zu treffenden ökono-
mischen Entscheidungen nur eine 
eingeschränkte Bedeutung. Infor-
mationen sind dann verlässlich, 
wenn sie keine wesentlichen Feh-
ler enthalten und frei von verzer-

renden Einflüssen sind und sich 
die Adressaten darauf verlassen 
können, dass sie glaubwürdig dar-
stellen, was sie vorgeben darzu-
stellen oder was vernünftigerwei-
se inhaltlich von ihnen erwartet 
werden kann.

Vergleichbarkeit

Die Vergleichbarkeit bezieht sich 
auf die Vergleichbarkeit zwischen 
den einzelnen Perioden (über 
die Zeit hinweg) sowie auf die 
Vergleichbarkeit der einzelnen 
Körperschaften untereinander 
(Landeskirchen intern als auch 
Landeskirchen übergreifend).  
Es muss den Adressaten möglich 
sein, die kirchliche Rechnungs-
legung über die Zeit hinweg zu 
vergleichen, damit sie Tendenzen 
in ihrer Vermögens-, Finanz- und 
Ergebnislage erkennen können. 
Die Adressaten müssen eben-
falls die kirchliche Rechnungsle-
gung verschiedener kirchlicher 
Körperschaften innerhalb der 
Landeskirche als auch Landes-
kirchen übergreifend vergleichen  
können, damit sie deren jewei-
lige Vermögens, Finanz- und Er-
tragslage sowie die Veränderung  
in deren Vermögens-, Finanz-  
und Ergebnislage beurteilen  
können.
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Daher müssen die Bewertung  
und Darstellung der ökono-
mischen Auswirkungen ähnlicher 
Geschäftsvorfälle und anderer 
Ereignisse innerhalb einer kirch-
lichen Körperschaft und für diese 
über die Zeit hinweg sowie für  
verschiedene kirchliche Körper-
schaften stetig vorgenommen 
werden.

Die Grundsätze und Methoden 
zur Darstellung kirchlicher Ge-
schäftsvorfälle müssen erkennbar 
sein. Ein Methodenwechsel sollte 
nur durchgeführt werden, wenn 
hiermit eine Verbesserung der 
Aussagefähigkeit der kirchlichen 
Rechnungslegung erreicht werden 
kann. Dieser ist im Anhang zu er-
läutern.

Generationengerechtigkeit

Die kirchlichen Rechnungsle-
gungsregeln im Lichte der Ge-
nerationengerechtigkeit sollen 
sicherstellen, dass die kirchliche 
Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage verursachungsgerecht darge-
stellt wird. 

Das bedeutet, dass Lasten/Erträge 
zum Zeitpunkt des Ressourcenver-
brauchs/Gewinns bilanziert wer-
den. Die Geschäftsvorfälle sollen 
verursachungsgerecht dargestellt 
werden. Die Bilanzierungsregeln 
sollen die langfristige Erfüllung 
des kirchlichen Auftrages sicher-
stellen. 

Dem Gebot der intergenerativen 
Gerechtigkeit ist dann Genüge 
getan, wenn die Aufwendungen 
(Eigenkapitalminderung) einer 
Rechnungsperiode durch die Er-
träge (Eigenkapitalerhöhungen) 
in der Periode gedeckt sind. Bi-
lanzierungsregeln müssen so 
ausgestaltet werden, dass deren 
Aussagekraft die kirchenleitenden 
Organe nicht zu Entscheidungen 
zu Lasten einer einzelnen Genera-
tion veranlassen.
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Transparenz

Die Verständlichkeit der kirch-
lichen Rechnungslegung wird 
durch einen Fokus auf die Trans-
parenz erreicht. Transparent ist 
kirchliche Rechnungslegung, wenn 
die Daten leicht erfassbar für die 
Primäradressaten des Rechnungs-
werkes sind und diese nicht zu fal-
schen Schlussfolgerungen führen.

Zielerreichung

Insbesondere gilt es, hinreichende 
Klarheit über das Ziel kirchlichen 
Handelns für die rechnungsle-
genden Organisationseinheiten zu 
schaffen.

Budget

Die Budgets sind leicht nach-
vollziehbar aufzuschlüsseln. Die 
Rechnungslegung ist so auszu-
gestalten, dass sie den erforder-
lichen Plan/Ist-Vergleich für die 
Primäradressaten ermöglicht.

Wesentlichkeit

Informationen sind wesentlich, 
wenn ihr Weglassen oder ihre feh-
lerhafte Darstellung die auf der 
Basis des Abschlusses getroffenen 
Entscheidungen der Adressaten 
beeinflussen könnte. Die auf Grund 
des Grundsatzes der Wesentlichkeit 
vorgenommenen Einschränkungen 
des Informationsgehaltes in dem 
kirchlichen Rechnungslegungs-
material dürfen nicht dazu führen, 
dass ein unsachgemäßer Umgang 
mit Steuermitteln zu befürchten ist. 
Die Wesentlichkeit einer bestimm-
ten Information hängt von ihrer Art, 
als auch von ihrer Auswirkung auf 
zentrale Größen wie Reinvermögen 
und Periodenergebnis ab.

Glaubwürdige Darstellung

Die in den kirchlichen Rechnungs-
legungsmaterialien enthaltenen 
Informationen müssen frei von 

politischen Erwägungen und nach 
bestem Wissen und Gewissen be-
richtet werden. Auf eine zutreffen-
de Informationswiedergabe ist zu 
achten. Unsicherheiten sind kein 
Grund, auf die Darstellung zu ver-
zichten.

Wirtschaftliche Zuordnung

Im Rahmen der Verlässlichkeit 
sind die Informationen nach dem 
Grundsatz einer wirtschaftlichen 
Zuordnung und nicht der rechtli-
chen Zuordnung darzustellen. Das 
bedeutet, dass Ereignisse nach 
ihrem tatsächlichen wirtschaftli-
chen Gehalt und nicht allein nach 
ihrer rechtlichen Gestaltung bilan-
ziert und dargestellt werden.

Neutralität

Abschlüsse sind neutral, wenn sie 
nicht durch Auswahl oder Darstel-
lung der Informationen die Ent-
scheidung oder Beurteilung seitens 
des Adressatenkreises beeinflus-
sen wollen, um so ein vorher fest-
gelegtes Resultat oder Ergebnis zu 
erzielen.

Vorsicht

Die Aufstellung eines Abschlusses 
ist mit Ungewissheiten verbunden. 
Erforderliche Schätzungen sind un-
ter dem Gesichtspunkt der Vorsicht 
vorzunehmen. Vermögenswerte 
oder Erträge sind deshalb nicht zu 
hoch und Schulden oder Aufwen-
dungen nicht zu niedrig anzuset-
zen. Der Grundsatz der Vorsicht 
darf aber nicht dazu führen, dass 
durch Unterbewertung der Aktiva 
oder Überbewertung der Passiva 
bewusst stille Reserven gebildet 
werden, da dies dem Grundsatz der 
Neutralität und Generationenge-
rechtigkeit widerspräche.

Vollständigkeit

Die Informationen müssen voll-
ständig gegeben werden, insbe-
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berücksichtigen, wie den Bedürf-
nissen der Primäradressaten im 
Hinblick auf ihre wirtschaftlichen 
Entscheidungen am besten ent-
sprochen werden kann.

Kosten-/Nutzen-Postulat

Die Bereitstellung einer Informa-
tion erfolgt unter Abwägung von 
Nutzen und Kosten aus der Bereit-
stellung und Verbreitung (Wirt-
schaftlichkeit). Der Nutzen einer 
Information muss höher sein als 
die Kosten der Ermittlung.

Ausgewogenheit der Grund-
sätze

In der Praxis ist häufig ein Aus-
gleich der qualitativen Anforde-
rungen der Grundsätze an den 
Abschluss notwendig. In der Regel 
wird eine angemessene Ausgewo-
genheit zwischen den Anforde-
rungen angestrebt, damit die Ziel-
setzung des Abschlusses erreicht 
wird. Die relative Bedeutung der 
Anforderungen in den einzelnen 
Fällen ist eine Frage fachkundiger 
Beurteilung unter Berücksichti-
gung der Perspektive des Primär-
adressaten.

wahl verschiedener Bewertungs- 
oder Darstellungsmöglichkeiten 
darauf achtet, dass die gleichzei-
tige und gleichberechtigte Um-
setzung von umweltbezogenen, 
wirtschaftlichen und sozialen 
Zielen und eine Minimierung der 
Inanspruchnahme bzw. Belastung 
allgemein verfügbarer Güter er-
reicht wird.

Zeitnahe Berichterstattung

Um Informationen zeitnah bereit-
zustellen, kann es häufig erforder-
lich sein zu berichten, bevor alle 
Aspekte eines Geschäftsvorfalles 
oder eines Ereignisses bekannt 
sind, wodurch die Verlässlichkeit 
gemindert ist. Wird umgekehrt 
die Berichterstattung hinausgezö-
gert bis alle Aspekte bekannt sind, 
mag die Information zwar äußerst 
verlässlich sein, jedoch ist sie für 
die Adressaten, die in der Zwi-
schenzeit Entscheidungen treffen 
mussten, nur von geringem Nut-
zen. 

Um eine Ausgewogenheit zwi-
schen Relevanz und Verläss-
lichkeit zu erreichen, ist die 
übergeordnete Überlegung zu 

sondere dürfen Informationen 
nicht durch ein Weglassen ver-
fälscht bzw. irreführend werden. 
Das Vollständigkeitsgebot ist aller-
dings nur insoweit zu berücksich-
tigen, als es sich um wesentliche 
Informationen handelt, deren Er-
mittlungen keine unverhältnis-
mäßig hohen Kosten verursacht. 
Gegebenenfalls müssen ergän-
zende Angaben in Anhang aufge-
nommen werden. Das Weglassen 
von bestimmten wesentlichen In-
formationen führt dazu, dass die 
Informationen des Abschlusses 
insgesamt nicht mehr verlässlich 
sind.

Substanzerhaltung

Um die Generationengerechtig-
keit sicherzustellen ist im Rahmen 
der kirchlichen Rechnungslegung 
eine Substanzerhaltung so bilanzi-
ell zu gewährleisten, dass sie den 
Erhalt oder die Wiedererrichtung 
der Substanz ermöglicht.

Nachhaltigkeit

Die kirchliche Rechnungslegung 
entspricht einer Generationenge-
rechtigkeit, wenn sie bei der Aus-

KIRCHEN
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Über die kirpag

Die „Arbeitsgemeinschaft der Leitungen der kirchlichen Rechnungs-
prüfungseinrichtungen in der EKD“ (im Folgenden kirpag genannt) 
ist die Plattform für die institutionalisierte Zusammenarbeit der 
obersten Einrichtungen der Rechnungskontrolle (Rechnungsprü-
fungseinrichtungen) in der EKD. Die Tätigkeit der kirpag dient der 
Unterstützung zur Wahrnehmung hoheitlicher kirchlicher Aufgaben 
der Rechnungsprüfungseinrichtungen. Ziele der kirpag sind:

    Sicherung einer unabhängigen kirchlichen Rechnungskontrolle,
    Qualitätssicherung der kirchlichen Rechnungsprüfung,
    Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der kirchlichen Rech-

nungslegung,
    Sicherung von Erfahrungsaustausch, Fortbildung und Vernetzung.

Website: www.kirpag.de


